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(54) MIKROSPIEGEL AUFWEISENDES LICHTMODUL FÜR EINEN 
KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFER

(57) Vorgestellt wird ein Lichtmodul (10) für einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer, mit einer Lichtquelle (12), ei-
ner Primäroptik (14), einer Anordnung von Mikrospiegeln
(16.4) und mit einer lichtbrechenden Sekundäroptik (18),
wobei die Lichtquelle (12), die Primäroptik (14), die An-
ordnung von Mikrospiegeln (16.4) und die Sekundäroptik
(18) relativ zueinander so angeordnet sind, dass Licht
(22), das von der Lichtquelle (12) ausgeht und von der
Primäroptik (14) auf die Anordnung von Mikrospiegeln
816.4) gerichtet wird, von der Anordnung von Mikrospie-
geln (16.4) auf die lichtbrechende Sekundäroptik (18) re-
flektierbar ist. Das Lichtmodul (10) zeichnet sich dadurch
aus, dass es einen Innenraum (26) aufweist, der durch
ein Gehäusevorderteil (28), ein zentrales Trägerelement
(30), einen DMD-Chip (16), eine erste Leiterplatte (20),
die Sekundäroptik (18) und durch eine staubdichte
Druckausgleichsmembrane (32) staubdicht begrenzt
wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lichtmo-
dul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1. Ein solches Lichtmodul ist aus
der DE 198 22 142 C2 bekannt und weist eine Lichtquelle,
eine Primäroptik, eine Anordnung von Mikrospiegeln, de-
ren Spiegelstellung steuerbar ist und eine Sekundäroptik
auf, die wenigstens eine Sekundäroptiklinse aufweist.
Die Lichtquelle, die Primäroptik, die Anordnung von Mi-
krospiegeln und die Sekundäroptik sind relativ zueinan-
der so angeordnet, dass Licht, das von der Lichtquelle
ausgeht und von der Primäroptik auf die Anordnung von
Mikrospiegeln gerichtet wird, von der Anordnung von Mi-
krospiegeln auf die lichtbrechende Sekundäroptik reflek-
tierbar ist.
[0002] Die Anordnung von Mikrospiegeln ist Bestand-
teil eines DMD-Chips (digital mirror device). Solche
DMD-Chips können eine große Zahl (größer als eine Mil-
lion) von Mikrospiegeln aufweisen. Jeder einzelne Mikro-
spiegel ist dabei zum Beispiel nur 8 x 8 Mikrometer groß.
Eine Stellung jedes einzelnen Mikrospiegels ist zwischen
zwei Stellungen umschaltbar. In einer Stellung reflektiert
er das einfallende Licht auf die Sekundäroptik, und in der
anderen Stellung reflektiert er das Licht zum Beispiel auf
einen Absorber. Die Sekundäroptik bildet die Anordnung
der Mikrospiegel in das Vorfeld des Lichtmoduls, das bei
einem Kraftfahrzeugscheinwerfer zum Beispiel auf der
Fahrbahn liegt, ab. Mikrospiegel, die Licht auf die Sekun-
däroptik spiegeln, erscheinen in der aus der Abbildung
resultierenden Lichtverteilung als helle Pixel, während
die Mikrospiegel, die Licht auf den Absorber spiegeln, in
der Lichtverteilung als dunkle Pixel erscheinen. Im Er-
gebnis ist damit die Form der Lichtverteilung mit einer
durch die Zahl der Pixel und damit durch die Zahl der
Mikrospiegel vorgegebenen Feinheit steuerbar, was zum
Beispiel kameragesteuerte Lichtverteilungen ermöglicht,
bei denen Bereiche, die andere Verkehrsteilnehmer
blenden würden, gezielt abgedunkelt werden können
und andere Bereiche, zum Beispiel Verkehrsschilder
oder Fußgänger, gezielt beleuchtet werden, damit sie
vom Fahrer erkannt werden.
[0003] Es hat sich gezeigt, dass mit bekannten Licht-
modulen erzeugte Lichtverteilungen lokal dunkle Stellen
oder unscharfe Abbildungen einzelner Mikrospiegel auf-
weisen.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der An-
gabe eines Lichtmoduls der eingangs genannten Art,
dessen Lichtverteilungen die nachteiligen dunklen Stel-
len und unscharfen Abbildungen nicht aufweisen.
[0005] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Das erfindungsgemäße Lichtmodul
zeichnet sich dadurch aus, dass das Lichtmodul einen
staubdichten Innenraum aufweist und dass die Lichtquel-
le, die Primäroptik und die Anordnung von Mikrospiegeln
in dem staubdichten Innenraum angeordnet sind.
[0006] Damit basiert die Erfindung auf der Erkenntnis,
dass die lokal unerwünscht dunklen stellen und unschar-

fen Abbildungen einzelner Mikrospiegel durch Staubp-
artikel erzeugt werden, die sich im Strahlengang des
Lichtes insbesondere zwischen der Anordnung der Mi-
krospiegel und der Sekundäroptik befinden. Die Größe
von Staubpartikeln liegt zwischen 0,1 Mikrometern und
100 Mikrometern. Ein typisches Bauvolumen eines Licht-
moduls liegt bei 0,2 m x 0,2 m x 0,1 m. Es hat sich gezeigt,
dass kleinere Partikel, zum Beispiel 0,5 Mikrometer gro-
ße Partikel, zu Lichteinbußen durch unscharfe Abbildun-
gen führen und dass Partikel, die größer als etwa 10 Mi-
krometer sind vollständig aus dem Strahlengang heraus
gehalten werden müssen. Die Staubfreiheit des Innen-
raums entspricht bevorzugt der Schutzklasse IP6K2. Die
Montage der an der staubdichten Abdichtung des Innen-
raums beteiligten Bauteile der Lichtmodule erfolgt bevor-
zugt in einem Reinraum.
[0007] Eine bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich
dadurch aus, dass der staubdichte Innenraum durch ein
Gehäusevorderteil, ein zentrales Trägerelement, einen
DMD-Chip, eine erste Leiterplatte, die Sekundäroptiklin-
se und durch eine staubdichte Druckausgleichsmemb-
rane umschlossen wird. Damit werden ohnehin vorhan-
dene Bauteile für die Abdichtung verwendet.
[0008] Bevorzugt ist auch, dass das Gehäusevorder-
teil in einem Teil des Gehäusevorderteils, welcher der
ersten Leiterplatte zugewandt ist, ein Gehäusefenster
aufweist, das von der ersten Leiterplatte staubdicht ab-
gedeckt wird. Diese Ausgestaltung erlaubt eine elektri-
sche Kontaktierung der ersten Leiterplatte, die bis auf
ihren das Gehäusefenster abdeckenden Oberflächenbe-
reich vollständig im staubdichten Innenraum liegt, ohne
dass die Leiterplatte oder ein Kabelbaum durch eine
Dichtungsfläche (d.h. durch eine Fläche, in der eine Dich-
tung liegt) hindurchgeführt werden muss.
[0009] Weiter ist bevorzugt, dass das Gehäusevorder-
teil eine Lichtaustrittsöffnung aufweist, die durch die Se-
kundäroptiklinse staubdicht abgedeckt wird. Der staub-
dichte Innenraum muss zwangsläufig ein transparentes
Fenster aufweisen, durch welches das Licht aus dem
Innenraum austreten kann. Die Nutzung der Sekundär-
optiklinse für diese Funktion macht eine Verwendung ei-
nes zusätzlichen Fensters unnötig, was Lichtverluste
vermeidet und eine Komplexität und Bauteilezahl redu-
ziert.
[0010] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung zeich-
net sich dadurch aus, dass das Gehäusevorderteil eine
Druckausgleichsöffnung aufweist, die durch die staub-
dichte Druckausgleichsmembran abgedeckt wird, wobei
die Druckausgleichsmembran gasdurchlässig ist. Diese
Ausgestaltung erlaubt einen Druckausgleich trotz des
aufgrund der staubdichten Abdichtung erschwerten Teil-
chenaustausches zwischen Innenraum und dessen Um-
gebung.
[0011] Bevorzugt ist auch, dass das zentrale Trägere-
lement ein Trägerelementfenster aufweist, dessen Öff-
nung von einem die Anordnung der Mikrospiegel tragen-
den DMD-Chip abgedeckt wird. Dieses Merkmal erlaubt
eine Anordnung der die Mikrospiegel tragenden Vorder-
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seite im staubdichten Außenraum, während die elektri-
sche Kontaktierung durch eine vollständig außerhalb des
Innenraums liegend zweite Leiterplatte erfolgen kann.
[0012] Weiter ist bevorzugt, dass der DMD-Chip auf
einer dem Innenraum abgewandten Rückseite des zen-
tralen Trägerelements angeordnet ist, wobei die Anord-
nung von Mikrospiegeln vor der Öffnung des Trägerele-
mentfensters angeordnet ist. Damit wird der DMD-Chip
selbst zur Abdichtung verwendet, was die Komplexität
des Aufbaus reduziert.
[0013] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung zeich-
net sich dadurch aus, dass das zentrale Trägerelement
einen innenraumseitigen Flanschbereich aufweist, der
entlang einer geschlossenen räumlichen Kurve verläuft,
und dass das Gehäusevorderteil einen Gehäuse-
Flanschbereich aufweist, dessen Form ein Negativ der
Form des Flanschbereichs des zentralen Trägerele-
ments ist, so dass sich beide Flanschbereiche bei einem
Zusammenfügen des Gehäusevorderteils und des zen-
tralen Trägerelements entlang der gesamten Länge der
räumlichen Kurve des Flanschbereichs flächig berühren
oder eine zwischen ihnen liegende Dichtung jeweils flä-
chig berühren.
[0014] Bevorzugt ist auch, dass eine Dichtung auf ei-
nem innenraumseitigen Rand des Gehäusefensters über
die gesamte Länge des Randes des Gehäusefensters
liegt.
[0015] Weiter ist bevorzugt, dass das Gehäusevorder-
teil aus Kunststoff besteht und dass die Dichtungen und
an Flanschbereiche des Gehäusevorderteils angeformte
Dichtlippen aus Dichtungsmaterial sind.
[0016] Weitere Vorteile ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung, den Zeichnungen und den Unter-
ansprüchen. Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-
nation, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert.
[0018] Dabei zeigen, jeweils in schematischer Form:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Lichtmoduls in einem zu einer opti-
schen Achse des Lichtmoduls parallelen
Schnitt;

Figur 2 einen DMD-Chip;

Figur 3 eine zweite Leiterplatte mit einem Leiterplat-
tenfenster;

Figur 4 eine Schrägansicht der Rückseite eines zen-
tralen Trägerelements vor der Montage des
DMD-Chips;

Figur 5 eine Draufsicht auf die Vorderseite eines zen-
tralen Trägerelements mit erster Leiterplatte,
Trägerelementfenster und einem innenraum-
seitigen Flanschbereich des zentralen Träge-
relements;

Figur 6 Figur 6 zeigt ein zu dem zentralen Trägerele-
ment aus Figur 5 komplementäres Gehäuse-
vorderteil;

Figur 7 ein Befestigungsstück, das zur Halterung ei-
ner Sekundäroptiklinse in dem Gehäusevor-
derteil dient;

Figur 8 das Gehäusevorderteil mit einem inneren
Dichtbereich von vorn; und

Figur 9 das Befestigungsstück mit eingesetzter Se-
kundäroptiklinse.

[0019] Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen in
verschiedenen Figuren jeweils gleiche oder zumindest
ihrer Funktion nach vergleichbare Elemente.
[0020] Im Einzelnen zeigt die Figur 1 einen Schnitt
durch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Lichtmoduls 10 eines Kraftfahrzeugscheinwerfers.
Das Lichtmodul weist eine Lichtquelle 12, eine Primär-
optik 14, einen DMD-Chip 16 und eine Sekundäroptik 18
auf. Die Lichtquelle 12 ist eine Halbleiterlichtquelle, die
auf einer ersten Leiterplatte 20 angeordnet ist und die
Licht 22 in Richtung zu der Primäroptik 14 abstrahlt. Die
Primäroptik 14 weist einen lichtbrechenden Teil 14.1 und
einen Reflektor 14.2 auf. Der lichtbrechende Teil 14.1
wird von der Lichtquelle 12 beleuchtet und richtet das
Licht 22 auf den Reflektor 14.2. Der Reflektor 14.2 lenkt
das auf ihn vom lichtbrechenden Teil 14.1 her einfallende
Licht 22 auf eine spiegelnde Fläche einer Vorderseite
16.1 des DMD-Chips 16, wobei die spiegelnde Fläche
aus einer Vielzahl von Mikrospiegeln besteht. Wesentlich
ist dabei, dass die Primäroptik das Licht der Lichtquelle
auf den DMD-Chip richtet. Wie und mit welchen opti-
schen Elementen dies im Einzelnen geschieht, ist für die
Erfindung nicht wesentlich.
[0021] Eine Schwenkstellung der Mikrospiegel ist in-
dividuell für jeden Mikrospiegel oder zumindest für eine
Teilmenge der Mikrospiegel zwischen einer ersten
Schwenkstellung und einer zweiten Schwenkstellung
umschaltbar. Jeder Mikrospiegel, der sich in der ersten
Schwenkstellung befindet, lenkt das auf ihn von der Pri-
märoptik 14 her einfallende Licht auf die Sekundäroptik
18 um. Jeder Mikrospiegel, der sich in der zweiten
Schwenkstellung befindet, lenkt das auf ihn von der Pri-
märoptik 14 her einfallende Licht 22 so ab, dass dieses
Licht 22.1 nicht auf die Sekundäroptik 18 fällt. Dieses
Licht 22.1 wird zum Beispiel auf einen Absorber 24 ge-
lenkt und dort absorbiert, so dass es keine störenden
Lichteffekte erzeugen kann.
[0022] Die Sekundäroptik 18 richtet das auf sie von
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dem DMD-Chip 16 her einfallende Licht 22 in das Vorfeld
des Lichtmoduls 10. Bei einer bestimmungsgemäßen
Verwendung des Lichtmoduls wird mit diesem Licht 22
die vor dem Kraftfahrzeug liegende Fahrbahn ausge-
leuchtet. Die Sekundäroptik 18 weist eine Sekundärop-
tiklinse 18.1 aus transparentem Kunststoff oder Glas auf.
Die Sekundäroptik 18 kann auch mehrere Linsen aufwei-
sen, zum Beispiel eine Anordnung aus einem Achroma-
ten und einer abbildenden Linse.
[0023] Bei dem erfindungsgemäßen Lichtmodul 10
liegt der Weg des Lichtes 22 von der Lichtquelle 12 bis
zu seinem durch die Sekundäroptik 18 hindurch erfol-
genden Austritt aus der Sekundäroptik 18 vollständig in
einem staubdicht abgedichteten Innenraum 26. Dieser
Innenraum 26 wird durch ein Gehäusevorderteil 28, ein
zentrales Trägerelement 30, den DMD-Chip 16, die erste
Leiterplatte 20, die Sekundäroptik 18 und eine staubdich-
te Druckausgleichsmembrane 32 begrenzt.
[0024] Das zentrale Trägerelement 30 weist eine dem
Innenraum 26 zugewandte Vorderseite 30.1 und eine
Rückseite 30.2 auf. Das zentrale Trägerelement 30 weist
einen Lichtquellen- und Primäroptik-seitigen ersten Teil-
bereich 30.3 und einen DMD-Chip-seitigen zweiten Teil-
bereich 30.4 auf. Diese beiden Teilbereiche 30.3 und
30.4 sind räumlich voneinander getrennt, hängen aber
stoffschlüssig zusammen und bilden zusammen das ein-
stückige zentrale Trägerelement 30. Die beiden Teilbe-
reiche 30.3 und 30.4 schließen einen Winkel ein, der grö-
ßer als 90°, aber kleiner als 180° ist. Das zentrale Trä-
gerelement 30 besteht bevorzugt aus Metall und dient
auch als Kühlkörper, der die in der Lichtquelle 12 frei
werdende Wärme aufnimmt und an die Umgebung des
Lichtmoduls 10 abgibt.
[0025] Die erste Leiterplatte 20 ist fest mit der Vorder-
seite 30.1 des zentralen Trägerelements 30 in dessen
erstem Teilbereich 30.3 verbunden. Die Verbindung ist
zum Beispiel eine Schraub- und/oder Klebeverbindung.
Eine Vorderseite 20.1 der ersten Leiterplatte 20 trägt die
als Halbleiterlichtquelle verwirklichte Lichtquelle 12 und
die Primäroptik 14. Eine Rückseite 20.2 der ersten Lei-
terplatte 20 ist der Vorderseite 30.1 des zentralen Trä-
gerelements 30 zugewandt. In quer zur Vorderseite 20.1
und zur Rückseite 20.2 der ersten Leiterplatte 20 wei-
senden Richtungen ragt das zentrale Trägerelement 30
über die erste Leiterplatte 20 hinaus. Diese Richtungen
werden im Folgenden auch als seitliche Richtungen 34
bezeichnet. Ein Beispiel einer seitlichen Richtung 34 ist
in der Figur 1 angegeben. Andere seitliche Richtungen
stehen senkrecht auf der Zeichnungsebene. Der seitlich
überstehende Rand der Vorderseite 30.1 des zentralen
Trägerelements 30 bildet einen Teil eines innenraumsei-
tigen Flanschbereiches 30.5 des zentralen Trägerele-
ments 30.
[0026] Der zweite Teilbereich 30.4 des zentralen Trä-
gerelements 30 weist ein Trägerelementfenster 35 auf.
Ein das Trägerelementfenster 35 umlaufender Fenster-
Randbereich bildet auf der Rückseite 30.2 des zentralen
Trägerelements 30 einen Fenster-Flanschbereich 36.

Der DMD-Chip 16 ist auf der Rückseite 30.2 des zentra-
len Trägerelements 30 in dessen zweiten Teilbereich
30.4 so angeordnet, dass er das Trägerelementfenster
35 abdeckt.
[0027] Wie Figur 2 zeigt, weist der DMD-Chip 16 zwei
Breitseiten in Form einer Vorderseite 16.1 und einer
Rückseite auf, wobei Vorderseite und Rückseiten durch
zwischen ihnen liegende seitliche Schmalseiten 16.3
voneinander getrennt sind. Dabei ist seine die Mikrospie-
gel 16.4 tragende Vorderseite 16.1 dem Trägerelement-
fenster 35 und damit dem Innenraum 26 zugewandt. Die
Vorderseite 16.1 des DMD-Chips 16 weist einen zentra-
len Chip-Bereich auf, in dem die Mikrospiegel 16.4 an-
geordnet sind, und er weist einen den zentralen Chip-
Bereich in einer geschlossenen Kurve umlaufenden
Flanschbereich 16.5 auf, in dem keine Mikrospiegel 16.4
angeordnet sind. Die Zahl der Mikrospiegel beträgt zum
Beispiel ca. 1,3 Millionen, die in einer Matrix mit 1152
Spalten und 1152 Reihen angeordnet sind. Derartige
DMD-Chips (digital mirror device) werden zum Beispiel
von der Firma Texas Instruments hergestellt und vertrie-
ben.
[0028] Figur 1 und Figur 2 zeigen in Kombination mit-
einander, dass der DMD-Chip 16 insgesamt so angeord-
net ist, dass die beiden Flanschbereiche 36 und 16.5
einander gegenüberliegen. Zwischen den beiden
Flanschbereichen 36 und 16.5 liegt eine DMD-Chip-
Dichtung 38 in Form einer Flachdichtung, die von den
Flanschbereichen 36 und 16.5 mit einer diese Flansch-
bereiche aufeinander pressenden Anpresskraft gehalten
wird und die das Trägerelementfenster 35 in einer ge-
schlossenen Kurve umläuft.
[0029] Figur 2 zeigt auch, dass der DMD-Chip 16 in
einem Sockel 40.1 einer zweiten Leiterplatte 40 ange-
ordnet ist und gehalten wird. Dabei erfolgt die mechani-
sche Halterung des DMD-Chips 16 in dem Sockel 40.1
über die seitlichen Schmalseiten 16.3 und ggf. zusätzlich
über Teile der Rückseite des DMD-Chips 16, und die
elektrische Kontaktierung erfolgt ebenfalls über die seit-
lichen Schmalseiten 16.3 und/oder über die Rückseite
des DMD-Chips 16.
[0030] Die zweite Leiterplatte 40 ist fest mit dem zwei-
ten Teilbereich 30.4 des zentralen Trägerelements 30
verbunden. Die Verbindung erfolgt bevorzugt als Klebe-
verbindung. In der Figur 1 wird dies durch die Berührung
der zweiten Leiterplatte 40 durch Schraubdome 30.6 des
zentralen Trägerelements repräsentiert. Dabei übt die
zweite Leiterplatte 40 aber nicht die senkrecht zur Fläche
der zweiten Leiterplatte 40 und der Vorderseite 16.1 des
DMD-Chips 16 wirkende Anpresskraft aus. Die zweite
Leiterplatte 40 hält den DMD-Chip 16 mit ihrem Sockel
jedoch in tangential zur Vorderseite 16.1 des DMD-Chips
16 und der zweiten Leiterplatte 40 weisenden Richtun-
gen fest. Die zweite Leiterplatte 40 liegt vollständig au-
ßerhalb des abgedichteten Innenraums 26. Ein zentraler
Bereich der Rückseite des DMD-Chips 16 dient als
Schnittstelle zur Ableitung von Wärme aus dem DMD-
Chip 16 und weist daher keine elektrischen Anschlüsse
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auf.
[0031] Figur 3 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
die zweite Leiterplatte 40 mit einem Leiterplattenfenster
42. Die Öffnung des Leiterplattenfensters 42 liegt im fer-
tig montierten Zustand dem keine elektrischen Anschlüs-
se aufweisenden zentralen Bereich der Rückseite des
DMD-Chips 16 gegenüber.
[0032] Figur 4 zeigt eine Schrägansicht der Rückseite
30.2 eines zentralen Trägerelements 30 vor der Montage
des DMD-Chips 16. Das zentrale Trägerelement 30 weist
auf seiner Rückseite 30.2 einen das Trägerelementfens-
ter 35 in einer geschlossenen Kurve umlaufenden äuße-
ren Flanschbereich auf, der in der Figur 4 durch die DMD-
Chip-Dichtung 38 abgedeckt wird. Die Konturen der
DMD-Chip-Dichtung 38 entsprechen den Konturen des
äußeren Flanschbereichs und des Trägerelementfens-
ters 35. Figur 4 zeigt auch Schraubdome 30.6, mit deren
Hilfe der DMD-Chip 16 durch zusätzliche Bauteile auf die
DMD-Chip-Dichtung 38 gepresst wird. Dadurch wird die
Dichtfunktion sichergestellt, und der DMD-Chip 16 wird
zusätzlich in seiner Endlage fixiert.
[0033] Figur 1 zeigt, wie die senkrecht zu der Vorder-
seite 16.1 und der Rückseite des DMD-Chips 16 wirken-
de Anpresskraft von einem elastischen Element 44 er-
zeugt und mit einem Stempel 46 durch das in Figur 3
dargestellte Leiterplattenfenster 42 hindurch auf den
zentralen Teil der Rückseite des DMD-Chips 16 ausge-
übt wird.
[0034] Das elastische Element 44 weist in Bezug auf
den Stempel 46 einen proximalen Bereich 44.1 und zwei
distale Enden 44.2 auf. Die distalen Enden 44.2 sind starr
mit dem zentralen Trägerelement 30, insbesondere mit
dessen zweitem Teilbereich 30.4 verbunden. Der proxi-
male Bereich 44.1 ist kraft-und/oder formschlüssig mit
einem ersten Ende 46.1 des Stempels 46 verbunden.
Ein zweites Ende 46.2 des Stempels 46 liegt unter Vor-
spannung an der Rückseite des DMD-Chips 16 an. Die
Vorspannung entspricht dabei einer Rückstellkraft des
elastischen Elements 44, die durch elastische Verfor-
mung des elastischen Elements 44 bei dem Zusammen-
bau des Lichtmoduls 10 erzeugt wird.
[0035] Die Schraubdome 30.6 werden bevorzugt zu-
sätzlich zur Befestigung der distalen Enden 44.2 des
elastischen Elements 44 an dem zentralen Trägerele-
ment 30 verwendet. Insgesamt wird der DMD Chip 16
tangential zu seinen Breitseiten durch den Sockel 40.1
und damit durch die zweite Leiterplatte 42 gehalten. In
der zu den Breitseiten des DMD-Chips 16 senkrechten
Richtungen wird der DMD-Chip 16 zwischen dem feder-
belasteten Stempel 46 und dem äußeren Flanschbereich
klemmend gehalten, der auf der Rückseite 30.2 des zen-
tralen Trägerelements 30 das Trägerelementfenster 35
in einer geschlossenen Kurve umläuft. Dabei wird die
vom elastischen Element 44 erzeugte Anpresskraft
gleichzeitig auch auf die DMD-Chip-Dichtung 38 ausge-
übt, was damit zu der staubdichten Abdichtung des In-
nenraums 26 beiträgt.
[0036] Figur 5 zeigt schematisch eine Draufsicht auf

die Vorderseite 30.1 des zentralen Trägerelements 30
mit erster Leiterplatte 20, Trägerelementfenster 35 und
einem innenraumseitigen Flanschbereich 30.5 des zen-
tralen Trägerelements 30, der die Form einer geschlos-
senen Kurve besitzt. Die Kurve liegt bei dem in der Figur
1 dargestellten Ausführungsbeispiel, bei dem die beiden
Teilbereiche 30.3 und 30.4 einen Winkel miteinander ein-
schließen, der größer als 90° und kleiner als 180° ist,
nicht in einer Ebene. Die Kurve kann, je nach Ausgestal-
tung, aber auch in einer Ebene verlaufen. In jedem Fall
bildet die Kurve eine im Raum verlaufende und damit
räumliche Kurve. Auf der ersten Leiterplatte 20 kann eine
Flachdichtung oder eine Flanschverstärkung 50 auflie-
gen, die im mit dem Gehäusevorderteil 28 zusammen-
gebauten Zustand um das Gehäusefenster 48 des Ge-
häusevorderteils herum läuft.
[0037] Figur 6 zeigt das zu dem zentralen Trägerele-
ment 30 aus Figur 5 komplementäre Gehäusevorderteil
28. Dabei ist insbesondere eine dem Innenraum 26 des
Lichtmoduls 10 zugewandte Innenseite des Gehäuse-
vorderteils 28 mit dem Gehäuse-Flanschbereich 28.1
sichtbar. Das Gehäusevorderteil 28 weist einen Gehäu-
se-Flanschbereich 28.1 auf, dessen Form ein Negativ
der Form des Flanschbereichs 30.5 des zentralen Trä-
gerelements 30 ist, so dass sich beide Flanschbereiche
28.1, 30.5 beim Zusammenfügen des Gehäusevorder-
teils 28 und des zentralen Trägerelements 30 entlang
der gesamten Länge der räumlichen Kurve des Flansch-
bereichs 30.5 flächig berühren oder eine zwischen ihnen
liegende Dichtung jeweils flächig berühren. Auf dem Ge-
häuse-Flanschbereich 28.1 liegt über dessen gesamter
Länge eine Dichtung 52 auf. Über die Länge des Randes
des Gehäusefensters 48 liegt auf dem Rand eine Dich-
tung 54 auf.
[0038] Die Dichtungen 52 und 54 sind bevorzugt Dicht-
lippen aus Dichtungsmaterial, das an das bevorzugt aus
Kunststoff bestehende Gehäusevorderteil 28 angeformt
ist. Das Dichtungsmaterial ist beispielsweise ein plas-
tisch verformbarer Kunststoff, beispielsweise Silikon. Si-
likon hat den Vorteil, dass es vor dem Zusammenbau
ausgeheizt werden kann, was spätere Beeinträchtigun-
gen optischer Flächen des Lichtmoduls 10 durch Nieder-
schläge von verdampftem Dichtungsmaterial vermeidet.
Beim Zusammenbau des Lichtmoduls 10 wird die Dich-
tung 52 zwischen den Flanschbereichen 28.1 und 30.5
zusammengepresst, und die Dichtung 54 wird zwischen
der Flanschverstärkung 50 oder der ersten Leiterplatte
20 auf der eines Seite und dem Rand des Gehäusefens-
ters 48 auf der anderen Seite zusammengepresst.
[0039] Das Projektionsmodul 10 weist bevorzugt
Schraubverbindungen auf, mit denen die Flanschberei-
che 30.5 und 28.1 aufeinander gepresst werden. Im zu-
sammengefügten Zustand umgeben das Gehäusevor-
derteil 28 und das zentrale Trägerelement 30 den Innen-
raum 26.
[0040] Wie Figur 1 zeigt, liegt dabei zumindest die
Rückseite 20.2 der ersten Leiterplatte 20, die der innen-
raumseitigen Vorderseite 30.1 des zentralen Trägerele-
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ments 30 zugewandt ist, in dem Innenraum 26. Eine die
Lichtquelle 12 und die Primäroptik 14 tragende Vorder-
seite 20.1 der ersten Leiterplatte 20 ist dem Gehäuse-
vorderteil 28 zugewandt. Das Gehäusevorderteil 28
weist in einem Teil des Gehäusevorderteils 20, welcher
der ersten Leiterplatte 20 zugewandt ist, ein Gehäuse-
fenster 48 auf. Das Gehäusefenster ermöglicht eine elek-
trische Verbindung der in dem staubdicht abgedichteten
Innenraum 26 des Lichtmoduls 10 angeordneten elektri-
schen Komponenten, insbesondere der Lichtquelle 12,
mit einem von außen herangeführten Kabelbaum 29.
[0041] Der Rand des Gehäusefensters 48 bildet dabei
auf seiner der ersten Leiterplatte 20 zugewandten Seite
einen Gehäusefensterflansch, der die erste Leiterplatte
20 über seine ganze Länge hinweg flächig berührt oder
der zumindest über seine ganze Länge hinweg eine die
Öffnung des Fensters umlaufende Dichtung 54 flächig
berührt, die ihrerseits über ihre ganze Länge hinweg die
erste Leiterplatte 20 flächig berührt. Damit deckt die erste
Leiterplatte 20 das Gehäusefenster 48 staubdicht ab.
[0042] Die Form des Gehäusevorderteils ist dabei mit
der Lage der ersten Leiterplatte 20 auf dem zentralen
Trägerelement 30 so abgestimmt, dass einen Berührung
zwischen der ersten Leiterplatte 20 und dem Gehäuse-
fensterflansch, beziehungsweise zwischen der ersten
Leiterplatte 20, der Dichtung 54 und dem Gehäusefens-
terflansch bereits erfolgt, wenn zwischen dem Gehäuse-
Flanschbereich 28.1 und dem innenraumseiteigen
Flanschbereich 30.5 des zentralen Trägerelements 30
noch ein kleiner Abstand besteht. Beim weiteren Zusam-
menfügen und Befestigen des Gehäusevorderteils 28 an
dem zentralen Trägerelement 30 ergibt sich damit eine
abdichtend wirkende Anpresskraft zwischen dem Ge-
häusefensterflansch und der ersten Leiterplatte 20, be-
ziehungsweise zwischen dem Gehäusefensterflansch,
der Dichtung 54 und der ersten Leiterplatte. Die Dichtun-
gen 52 und 54 liegen also in zueinander versetzten Dicht-
ebenen. Die um die Breitseiten der ersten Leiterplatte 20
herum verlaufende Schmalseite der ersten Leiterplatte
20 liegt in ihrer ganzen Länge innerhalb des Innenraums
26. Die elektrische Kontaktierung muss dadurch nicht in
einer Dichtebene verlaufen, was die Zuverlässigkeit der
Abdichtung verbessert.
[0043] Wie Figur 6 zeigt, weist das Gehäusevorderteil
28 eine Lichtaustrittsöffnung 56 auf. Der die lichte Weite
der Lichtaustrittsöffnung 56 umlaufende Rand des Ge-
häusevorderteils ist als ein innerer Dichtbereich 58 des
Gehäusevorderteils 28 ausgestaltet. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung ist der innere Dichtbereich 58 eben-
falls mit Dichtungsmaterial belegt.
[0044] Figur 7 zeigt ein Befestigungsstück 60, das zur
Halterung einer Sekundäroptiklinse in dem Gehäusevor-
derteil 28 dient. Das Befestigungsstück 60 besitzt einen
äußeren Dichtbereich 62, dessen Form ein Negativ des
inneren Dichtbereichs 58 des Gehäusevorderteils 28 ist.
Eine Öffnung 64 im Befestigungsstück 60 und der diese
Öffnung 64 umlaufende Rand besitzen eine Form, die
soweit der Form eines Randbereichs der Sekundäropti-

klinse entspricht, dass das Befestigungsstück 60 die Se-
kundäroptiklinse in der Öffnung 64 formschlüssig auf-
nimmt. Ein innerer Rand des Befestigungsstücks 60, der
die Öffnung 64 des Befestigungsstücks umläuft, ist als
innerer Dichtbereich 65 ausgestaltet. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung ist der innere Dichtbereich 65 eben-
falls mit Dichtungsmaterial belegt.
[0045] Figur 8 zeigt das Gehäusevorderteil 28 mit sei-
nem inneren Dichtbereich 58 von vorn. Das Befesti-
gungsstück 60 wird beim Zusammenbau von vorn und
damit entgegen der Lichtaustrittsrichtung in die Lichtaus-
trittsöffnung 56 des Gehäusevorderteils 28 eingesetzt
und an dem Gehäusevorderteil 28 befestigt. Die Befes-
tigung erfolgt zum Beispiel mit Schraubverbindungen. Ei-
ne weitere Öffnung 68 im Gehäusevorderteil 28 wird
durch eine staubdichte, aber gasdurchlässige und für
Wasserdampf durchlässige Druckausgleichsmembran
70 abgedeckt, die einen Druckausgleich zwischen dem
abgedichteten Innenraum 26 und der Umgebung des
Lichtmoduls 10 ermöglicht.
[0046] Figur 9 zeigt das Befestigungsstück 60 mit ein-
gesetzter Sekundäroptiklinse 18.1 und Gehäusevorder-
teil 28. Die Sekundäroptiklinse 18.1 deckt die verbleiben-
de Öffnung 64 des Befestigungsstücks 60 ab, und die
Verbindung aus Befestigungsstück und 60 und Sekun-
däroptiklinse 18.1 wird mit Dichtungsmaterial des inne-
ren Dichtbereichs 65 des Befestigungsstücks 60 abge-
dichtet.
[0047] Das Befestigungsstück 60 legt die Position der
Sekundäroptiklinse 18.1 in der einen Richtung einer op-
tischen Achse der Sekundäroptik 18 durch einen in die
Öffnung 64 radial hineinragenden Kragen formschlüssig
fest (vergleiche Fig. 7.
[0048] Ein in den Figuren nicht dargestellter Linsen-
halter erfasst einen vorderen Rand der Sekundäroptiklin-
se 18.1 durch Formschluss und legt die Position der Se-
kundäroptiklinse 18.1 in der anderen Richtung der opti-
schen Achse formschlüssig fest und übt dabei eine zum
Innenraum 26 gerichtete Anpresskraft auf die Sekundär-
optiklinse 18.1 und damit auch auf das zwischen der Se-
kundäroptiklinse 18.1 und dem inneren Dichtbereich 65
des Befestigungsstücks 60 liegende Dichtungsmaterial
aus. Der Linsenhalter wird bevorzugt am zentralen Trä-
gerelement 30 befestigt. Dies kann zum Beispiel durch
Schraubverbindungen erfolgen.

Patentansprüche

1. Lichtmodul (10) für einen Kraftfahrzeugscheinwer-
fer, mit einer Lichtquelle (12), einer Primäroptik (14),
einer Anordnung von Mikrospiegeln (16.4), deren
Spiegelstellung steuerbar ist und mit einer Sekun-
däroptik (18), die wenigstens eine Sekundäroptiklin-
se (18.1) aufweist, wobei die Lichtquelle (12), die
Primäroptik (14), die Anordnung von Mikrospiegeln
(16.4) und die Sekundäroptik (18) relativ zueinander
so angeordnet sind, dass Licht (22), das von der
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Lichtquelle (12) ausgeht und von der Primäroptik
(14) auf die Anordnung von Mikrospiegeln (16.4) ge-
richtet wird, von der Anordnung von Mikrospiegeln
(16.4) auf die lichtbrechende Sekundäroptik (18) re-
flektierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lichtmodul (10) einen staubdichten Innenraum (26)
aufweist und dass die Lichtquelle (12), die Primär-
optik (14) und die Anordnung von Mikrospiegeln in
dem staubdichten Innenraum (26) angeordnet sind.

2. Lichtmodul (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der staubdichte Innenraum (26)
durch ein Gehäusevorderteil (28), ein zentrales Trä-
gerelement (30), einen DMD-Chip (16), eine erste
Leiterplatte (20), die Sekundäroptiklinse (18.1) und
durch eine staubdichte Druckausgleichsmembrane
(32) umschlossen wird.

3. Lichtmodul (10) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäusevorderteil (28) in einem
Teil des Gehäusevorderteils (28), welcher der ersten
Leiterplatte (20) zugewandt ist, ein Gehäusefenster
(48) aufweist, das von der ersten Leiterplatte (20)
staubdicht abgedeckt wird.

4. Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 und 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäusevor-
derteil (28) eine Lichtaustrittsöffnung (56) aufweist,
die durch die Sekundäroptiklinse (18.1) staubdicht
abgedeckt wird.

5. Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäusevor-
derteil (28) eine Druckausgleichsöffnung (31) auf-
weist, die durch die staubdichte Druckausgleichs-
membran (32) abgedeckt wird, wobei die Druckaus-
gleichsmembran (32) gasdurchlässig ist.

6. Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Trä-
gerelement (30) ein Trägerelementfenster (35) auf-
weist, dessen Öffnung von einem die Anordnung der
Mikrospiegel (16.4) tragenden DMD-Chip (16) ab-
gedeckt wird.

7. Lichtmodul (10) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der DMD-Chip (16) auf einer dem
Innenraum (26) abgewandten Rückseite (30.2) des
zentralen Trägerelements (30) angeordnet ist, wobei
die Anordnung von Mikrospiegeln (16.4) vor der Öff-
nung des Trägerelementfensters (35) angeordnet
ist.

8. Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Trä-
gerelement (30) einen innenraumseitigen Flansch-
bereich (30.5) aufweist, der entlang einer geschlos-
senen räumlichen Kurve verläuft, und dass das Ge-

häusevorderteil (28) einen Gehäuse-Flanschbe-
reich (28.1) aufweist, dessen Form ein Negativ der
Form des Flanschbereichs (30.5) des zentralen Trä-
gerelements (30) ist, so dass sich beide Flanschbe-
reiche (28.1, 30.5) beim Zusammenfügen des Ge-
häusevorderteils (28) und des zentralen Trägerele-
ments (30) entlang der gesamten Länge der räum-
lichen Kurve des Flanschbereichs (30.5) flächig be-
rühren oder eine zwischen ihnen liegende Dichtung
(52) jeweils flächig berühren.

9. Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Dichtung (54)
auf einem innenraumseitigen Rand des Gehäuse-
fensters (48) über die gesamte Länge des Randes
des Gehäusefensters (48)liegt.

10. Lichtmodul (10) nach Anspruch 8 und 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäusevorderteil (28)
aus Kunststoff besteht und dass die Dichtungen (52)
und (54) an Flanschbereiche des Gehäusevorder-
teils (28) angeformte Dichtlippen aus Dichtungsma-
terial sind.
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